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fêïeftrotedjniftëe mtb eleftrodjemifdje
9îuttbfd)ûu.

Sur Slufjbarmachung her jftnljerifdjcn Stiuinroaff"'
Iröfte. (Sine Bom giird)erifdöen fftegterungérat berufene ©£=

pertenfommiffion, befieljenb an? ben Herten Ingenieur SB.

S9urfharb*0treuli, SMrettor iß. ©. §uber, ®. Scßmib unb

Vrof. SB. SBpßling, fommt in ber Hauptfache ju bem Schluß,

baß für bie nod) p f)e6eitben großen fRfjeintoafferfrdfte :

Saufen, Steinau, ©gltSau (ePentuefl SatferftubO

an bie Stäbte 3ürt$ unb SBintertijur als ©enoffew

fd^aft, ePeniueE unter ^Beifügung beteiligter Sanbgemeinben,

eine gemeinfame Son^effion erteilt werbe, meiere bap ein

gemetnfameS Unternehmen in§ Seben p rufen haben.

Sie Son^effion mirb auf eine Sauer Bon 80—90 fahren
erteilt.

Seber ©emeinbe am Srace ber Hauptleitungen bleibt baS

Steigt ber ^Beteiligung am gemeinfamen Unternehmen ber pet
Stäbte, proportional ber abonnierten Sraffquote.

Ser Staat hat ba§ nämliche VeteiligungSrecht für feine

ju Perforgenben StaatSanftalten an ben Hauptleitungen.
©PentueH lönnte biefeS Stecht and) größern inbuftrieEen

(Stabliffementen (3. S3, mit minbeftenS 100 fßferb ftraftbebarf)

eingeräumt werben.

Verpflichtung ber ^onjeffionäre, ben iwchgefpannten Strom

in großen Voften überaE 3« gleichem greife absugeben; bie

Verteilung ift bann Sadje ber ©emeinben ober (Stabliffemente.

Sie (Sjpertenfommiffion rät Bon einer Verftaatlidjung
biefer SBafferlräfte ab, im mefentlidjen au? fofgenben ©rünben:

3war „erfebeint 3unäd)ft ber Staatsbetrieb als baS 3beal,
toeil habet ber Hauptgewinn bem Staate ^uflteßen muß unb
ber Staat nach îreiem ©rmeffen aEe ©ebiete bebienen fann" ;
eine Stühe praïttfcher ©efiditspunîte fpredjen aber bagegen :

@S ift etne möglicbft tafeße SluSnußung geboten; bie

fiaaUtche Organisation mürbe aber lange, foftbare 3ett er=

forbern. Vet längerem SluSbleibeu beS ©ntfdjeibeS mürbe
bte Stabt 3ücidh, günftige Offerten annehmenb, außerhalb
beS ftar.tonS tßr SraftbebürfcuS beefen.

Sie St'ntabilität ift,annehmbar, aber ntdßt brlEaut; nur
ber StheinfaE tonnte in SBinterthur ein lutratiBeS ©efdßäft
werben. Ser Staat hätte baßer mit ber Verausgabung ber

großen Summen ein erhebliches Stififo 3U laufen, 3umal bie

ShtSnüßung 3 ihre lang eine unnoEftäubige unb baher bie

Stenbite eine geitnge bletbeu tanu.

Sa ber Sraftbebarf ber Sanbfcßaft Bom gansen SSebarf

höchftenS 74, SBintertlpr Vi unb 3üricß 7g ausmacht, ift
für bte nur tu großem Stil ausführbaren SBafferfraftanlagen
bte bauernbe Sraftabnahme burch bie beiben Stäbte unent»

bchtlich ; eS ift aber fraglich, ob bie Stäbte, namentlich baS

in inbuftrieEen Unternehmungen ber ©emeinbe bocßentmictelte

3ürich, ihren traftbebarf pachtwetfe Bon einem Vetrtebe eut»

nehmen mürben, ben fie nicht felbft leiten tonnen.

Ser Slegiernng müßte es fdjwer faEen, beat Sßerfona
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Elektrotechnische und elektrochemische

Rundschau.
Zur Nutzbarmachung der zürcherischen Rheinwasser-

kräste. Eine vom zürcherischen Regierungsrat berufene Ex-

pertenkommission, bestehend aus den Herren Ingenieur W,

Burkhard-Streuli, Direktor P, E. Huder, G, Schund und

Prof. W. Wyßling, kommt in der Hauptsache zu dem Schluß,

daß für die noch zu hebenden großen Rheinwasserkräfte:

Laufen, Rheinau, Eglisau (eventuell Kaiserstuhl)

an die Städte Zürich und Winterthur als Genossen-

schaft, eventuell unter Beifügung beteiligter Landgemeinden,

eine gemeinsame Konzession erteilt werde, welche dazu ein

gemeinsames Unternehmen ins Leben zu rufen haben.

Die Konzession wird auf eine Dauer von 80—90 Jahren
erteilt.

Jeder Gemeinde am Trace der Hauptleitungen bleibt das

Recht der Beteiligung am gemeinsamen Unternehmen der zwei

Städte, proportional der abonnierten Kcaftquote.
Der Staat hat das nämliche Beteiligungsrecht für seine

zu versorgenden Staatsanstalten an den Hauptleitungen.

Eventuell könnte dieses Recht auch größern industriellen

Etablissementen (z. B. mit mindestens 100 Pferd Kraflbedarf)

eingeräumt werden.

Verpflichtung der Konzessionäre, den hochgespannten Strom

in großen Posten überall zu gleichem Preise abzugeben; die

Verteilung ist dann Sache der Gemeinden oder Etabltssemente.

Die Expertenkommission rät von einer Verstaatlichung
dieser Wasserkräfte ab, im wesentlichen aus folgenden Gründen:

Zwar „erscheint zunächst der Staatsbetrieb als das Ideal,
weil dabei der Haupigewinn dem Staate zufließen muß und
der Staat nach freiem Ermessen alle Gebiete bedienen kann" ;
eine Reih- praktischer Gesichtspunkte sprechen aber dagegen:

Es ist eine möglichst rasche Ausnutzung geboten; die

staatliche Organisation würde aber lange, kostbare Zeit er-
fordern. Bei längerem Ausbleiben des Entscheides würde
die Stadt Zürich, günstige Offerten annehmend, außerhalb
des Kantons ihr Kraftbedürfnis decken.

Die Rentabilität ist annehmbar, aber nicht brillant; nur
der Rheinfall könnte in Winterthur ein lukratives Geschäft
werden. Der Staat hätte daher mit der Verausgabung der

großen Summen ein erhebliches Risiko zu laufen, zumal die

Ausnützung Jlhre lang eine unvollständige und daher die

Rendite eine geringe bleiben kann.

Da der Kraftbedarf der Landschaft vom ganzen Bedarf
höchstens i/4, Winterthur V4 und Zürich ^/z ausmacht, ist
für die nur in großem Stil ausführbaren Wasserkraftanlagen
die dauernde Kraftabnahme durch die beiden Städte unent-
behrlich; es ist aber fraglich, ob die Städte, namentlich das
in industriellen Unternehmungen der Gemeinde hochentwickelte

Zürich, ihren Kraftbedarf pachtweise von einem Betriebe ent-
nehmen würden, den sie nicht selbst leiten können.

Der Regierung müßte es schwer fallen, dem Persona
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biefer Unternehmung bie nötigen Kompetenzen unb Sefolbungen
zuzuhalten.

2Bürbe ber Staat bie Kraftabgabe felbft an bie fganb
nehmen, fo mürbe er Segepren um Siromlteferung nach ent=

legeneren Drtfßaften naßgeben muffen, rooburß Einlage* unb
Setrteb?foften fiß fteigern unb ber Kanton im Setriebe fiep

ungünftiger ftelten mürbe als bie Stäbte.

©lefitifße Straßenbahn St. ©aïïett—ïrogett. ®ie
©emeinbeoerfammlung Don ®rogen hat ben Krebit für bie

Sorftubien unb fßlanaufnahmen zu einer eleftrifchen Sahn
©t. ®atten=Speißers®rogen bemiEigt unb einftimmig bie

Kompetenz zur Konzeffionäermerbung erteilt.

®a? eleltroteßnifße Snftitut S^^cilcr & ©te. in 3ug
(gabrifation eleftrifßer Steß* unb KontroEapparate, Oerbunben
mit Seprmerfftätte für gfeinmeßantf unb SräziftonSeleftro*
teßnif) hat einen acht Seiten ftarfen Stwfpeft erfßeinen
laffen, in melßern fiß bie girma über ben eleftrotedpnifßen
Seruf im aEgemeinen auëfpric^t, fobann fiß über bie manuefle
unb tpeoretifße SluSbilbung ändert. ®a? Snftitut hat fidh

bie 2lu?bilbung oon g-einmeßanifern zur Aufgabe gemacht
unb miü burdh feine Seprmerfftätte bazu beitragen, unfer
Sanb mit ber 3eit Dort bem maffenpaften Smport au?länbifßer
eteftrotecpnifcher ©rzeugniffe unabhängig zu madhen. ®te
Srofßüre enthält manche beperzigen?merte SBinfe, bie üon
aEgemeinem Sntereffe Pub unb namentlich oon angepenben

©teftroteßnifern nißt unbeachtet bleiben foEten.

Sßafier* unb ©leïtrizitâtëwerï ©pur. ®ie Stabt ©hur
fiept in Unterpanblung mit ber ©emeinbe Dberüaz bepuf?
©rmerbnng zwei« neuer QueEeu auf ber Senzerpaibe unb

pat, um elettrifdpe Kraft zu Seleußtung?* unb anbern
3wec£en ficher zu fteEen, 3 tierfepiebene projette zur ®e=

minnung neuer Söafferfraft entmerfen laffen.

©Icïtriîttiitëmerïêproieït SOtelê. ©err 0. Seper in
Slon? patte ben. Stel?er ©emeinbe* unb Sermaltung?rat,
fomie eine große InzapI üon Saaten zu einer Serfammtung
eiugelaben, zum 3wecfe einer Sefpreßung über bie einzu*

füprenbe eleftrifße Seleußtung be? ®orfe? SJÎelS. Saß einem

einletienben SBorte be? §errn Seper erörterte §err ©emeinb*

ammanu ©ibber ben gegenmärtigen Staub ber beiben ein=

gereichten Konzeffion?gefudpe (Seper unb Stannpart, gflum?)
mit bem Sebeuten, baß, einer ©Ingabe an bie Segietung
oorgängig, aEe berechtigten ober oermeintlidpeu ©infpraßen
gegen eine Uebeiiaffung be? 3Bafferreßie? an ben einen ober

anbern ber beiben genannten ©erren gütlidp ober rechtlich

erlebigt fetn müffen.
©err Seper etflärt fiep hierauf (tote auch tut Konzeffion?«

begepren) zu folgenben Serpflidptungeu bereit, für ben $aE,
baß ipm bie Konzeffion erteilt mirb.

®ie ganze, üoEfiänbtge SnftaEatiou ber eleltrifdpen Se*

leuchtung, fomopl für öffentliche, al? auch Sribatbeleußtung
(fofern nicht SupSleußter 2C. berlangt merben) erfteüt ©exr

STleper auf eigene Koften.
gfür bie Straßenbeleuchtung liefert er ben Strom bis

öorläufig auf 1600 Kerzenfiärfen gratis, gür je 100 üon

Srioaten abonnierte SoElißter à 16 Kerzen erhält bie ®e*

meinbe meitere 20 SoEIidpter gratis.
®ie Sriüatabonnenten bezahlen per Kerzenftärfe unb per

Sapr 1 gr.
®ie überfdpüffige EBafferfraft foE in SIon§ zum Setriebe

oon neuen ©tabliffement? üermenbet ober auf SBunfcp zum
®etl für Kleingemerbe im ®orfe EM? abgegeben merben.

Saßbem nodp §err ®mür, ©leEtriEer üon Sdpänni?, bie Sor*
teile perüorgepoben patte, melcpe biefe Konzeffion ber ®e*

meinbe bringen merbe, mnrbe auf Eintrag üon fgerru g-ür*

fpredp S- StüEer einftimmig eine Sefolution angenommen,
bapin gepenb: ®er ®emeinberat möge bie KonzeffionSbegepren
etngepenb unb unparteiifdp prüfen unb einer einzuberufenbeu

Sntereffentenüerfammlung balbmöglidpft Seridpt erftatten.

Sotftßt bei eleltrifdpen 33apnen. 3n ®enua begab
fish eine Abteilung Solbaten be? 9. Elrtitterieregiment? uadp
bem ©perzierplop. 2ln iprer Spipe ritt Sieutenant be ®uEio.
®er 2Beg führte buret) bie Straße ©irconüaEazione a mare,
auf ber üor Kurzem eine elettrifdpe Sapn in Setrieb gefept
roorben ift. ®ie Stromzuleitung erfolgt oberirbifß. ®ie
®räpte merben üon eiferneu Sfäplen getragen. 211? Sieute=

nant be ®uEio an einem biefer tßfähle anlangte, blieb fein
Sferb auf einmal mie feftgenagelt fiepen, ftürgte bann auf
bie Knie unb mürbe trop aEen SBiberftrebenS unb ber ©ilfe
feine? rafdp abgefprnngeneu Seiter? auf ba? ®eleife ber

eleftrifchen Sapn niedergezogen. Schließlich ftürzte ba?

Sferb pin unb fcplug mtt bem ©alfe miber ben eiferneu

Sfapl, ber bie Seitung?bräpte trägt. 3tt biefem 2lugenblicf
fprang an? bem Staple ein langer eleftrifcper Junten mit
meitpin hörbarem Knittern auf ba? Sferb über, ba? auf ber

Steüe tot [blieb. Seine Stäpne mar zum ®eil Derbrannt.
®ie Solbaten, bie fiep an ba? Sferb peranbrängten, emp*
fanbeu ebenfaE? einen ftarfen eleftrifchen Sdplag unb mußten
fiep üon Sferb unb Sfapl entfernen. EJtan rief Seamte ber

eleftrifdpen Sapn herbei, bie ben Sorgang unterfaßten unb

folgenbermaßen erflärten : Sn ber Saßt mar ber Slip in
ben eiferneu Sfapl gefahren unb patte ben Sfolator zerftört,
ber ben 8eitung?brapt üon bem Staple trennt. 211? nun
am Storgen ber Setrieb ber Sapn beginnen foEte, mürbe

ber eleftrifße Strom infolge ber 3erfiörung be? SfolatorS
in ben eiferneu Sfapl geleitet unb brang üon biefem burß
bie ©tbe zu bem ©eleife ber eleftrifßen Sapn pin. ®a?
Sferb be? Sieutenant? be ®uEio fam auf bie Sßtenen ber

Sapn zu ftepen, unb al? e? mit bem §al? Wiber ben

eiferneu Sfupt fßlug, fßloß e? ben Stromfrei? zwifßen
Sfapl unb Sßienen unb Sßienen unb Sfapl.

ïclegrappieren opne ®rapt. 2lu? neueren Stiteil*
ungen gept pernor, baß ber gebenbe unb ber empfangenbe
SlppGrat auf gleiße SßmtngungSzapl abgeftimmt fein

müffen. ©S ift bie? be?palb mißtig, meil barin ein Stittel
liegt, zwei beftimmte 2lpparate mit 2lu?fßluß aEer anbern

mit einanber zu üerbinben. Störungen unb SnbiSfretionen
finb bamit au?gefßloffen.

®er ®iebftapl an eteltrifßem Strom ift in füngfter
3eit auß in g-ranfreiß zur Spraße gefommen. ®a? 3ußt=
polizeigerißt zu ®ou!oufe patte folgenben gaE z« entfßet=
ben. ®er 2lngeflagte mar auf eine geffiöpnliße Sampe unb

auf eine Supplementlampe abonniert, melß leptere nur
burß 2luSlöfßen ber gemöpnlißen Sampe eutzüubet merben

fonute. Sun fteflte ber 2lngeflagte etgenmäßtig eine Ser=

binbung per unb ermöglißte baburß, ben eleftrifßen Strom
in bie Supplementlampe zu letten, opne baß ber Serbrauß
üon ber ©efeEfßaft fontroliert merben fonnie. 2luß pier

mürbe, mie in einem äpnltßen fJaEe in ®eutfßlanb ange=

menbet, baß ber Slrt. 374 code pénal nißt 2lnmenbung

finben fönne, meil bie ©leftrigität res nullius, ein üon ber

Satur üerbreitete? $lubium fei, melße? zwar bora Stenfßen
nupbar gemaßt, aber nißt al? Sriöatetgentum gebaßt roer«

ben fönne. SBäprenb aber ba? beutfdpe ©erißt auß in
biefem Sinne entfßieb, meinte ba? franzöfifße ©erißt, bie

SBorte be? code pénal pätten burßau? nißt? Saframens

taie?, fie faßten jebe Slneignung ber Säße eine? anberen

in? Éluge unb menn e? felbft mapr märe, baß bie ©Ieftri»

tät eine res nullius fei, fo fönne fie boß zum ©egenftanbe
be? Sciüateigentum? burß bie barauf üermanbte 2lrbeit ge=

maßt merben unb fei bann entziepbarer 2Bertgegenftanb.

Scrfsllebenei.
Steinïoplen im Slargau. §. Sögeli in 3urzaß, ber

näßften? in Stumpf naß Steinfoplen bopren Witt, erpält
bafür einen Staat?beitrag üon 6000 §r.
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dieser Unternehmung die nötigen Kompetenzen und Besoldungen
zuzuhalten.

Würde der Staat die Kraftabgabe selbst an die Hand
nehmen, so würde er Begehren um Stromlieferung nach eni-
legeneren Ortschaften nachgeben müssen, wodurch Anlage- und
Betriebskosten sich steigern und der Kanton im Betriebe sich

ungünstiger stellen würde als die Städte.

Elektrische Straßenbahn St. Gallen—Trogen. Die
Gemeindeversammlung von Trogen hat den Kredit für die

Vorstudien und Planaufnahmen zu einer elektrischen Bahn
St. Gallen-Speicher-Trogen bewilligt und einstimmig die

Kompetenz zur Konzessionserwerbung erteilt.

Das elektrotechnische Institut Theiler «à Cie. in Zug
(Fabrikation elektrischer Meß- und Kontrollapparate, verbunden
mit Lehrwerkstätte für Feinmechanik und Präzisionselektro-
technik) hat einen acht Seiten starken Prospekt erscheinen

lassen, in welchem sich die Firma über den elektrotechnischen

Beruf im allgemeinen ausspricht, sodann sich über die manuelle
und theoretische Ausbildung äußert. Das Institut hat sich

die Ausbildung von Feinmechanikern zur Aufgabe gemacht
und will durch seine Lehrwerkstätte dazu beitragen, unser
Land mit der Zeit von dem massenhaften Import ausländischer
elektrotechnischer Erzeugnisse unabhängig zu machen. Die
Broschüre enthält manche beherzigenswerte Winke, die von
allgemeinem Interesse sind und namentlich von angehenden
Elektrotechnikern nicht unbeachtet bleiben sollten.

Wasser- und Elektrizitätswerk Chur. Die Stadt Chur
steht in Unterhandlung mit der Gemeinde Obervaz behufs
Erwerbung zweier neuer Quellen auf der Lenzerhaide und

hat, um elektrische Kraft zu Beleuchtung?- und andern
Zwecken sicher zu stellen, 3 verschiedene Projekte zur Ge-

winnung neuer Wasserkraft entwerfen lassen.

Eteltrizitätswerksprojekt Mels. Herr O. Neher in
Plons halte den Melser Gemeinde- und Verwaltungsrat,
sowie eine große Anzahl von Privaten zu einer Versammlung
eingeladen, zum Zwecke einer Besprechung über die einzu-
führende elektrische Beleuchtung des Dorfes Mels. Nach einem

einleitenden Worte des Herrn Neher erörterte Herr Gemeind-

ammann Hidber den gegenwärtigen Stand der beiden ein-

gereichten Konzessionsgesuche (Neher und Mannhart, Flums)
mit dem Bedeuten, daß, einer Eingabe an die Regierung
vorgängig, alle berechtigten oder vermeintlichen Einsprachen

gegen eine Ueberlassung des Wasserrechtes an den einen oder

andern der beiden genannten Herren gütlich oder rechtlich

erledigt sein müssen.

Herr Neher erklärt sich hierauf (wie auch im Konzessions-
begehren) zu folgenden Verpflichtungen berftt, für den Fall,
daß ihm die Konzession erteilt wird.

Die ganze, vollständige Installation der elektrischen Be-

leuchlung, sowohl für öffentliche, als auch Privatbeleuchtung
(sofern nicht Luxusleuchter zc. verlangt werden) erstellt Herr
Neher auf eigene Kosten.

Für die Straßenbeleuchtung liefert er den Strom bis

vorläufig auf 1600 Kerzenstärken gratis. Für je 100 von

Privaten abonnierte Volllichter à 16 Kerzen erhält die Ge-

meinde weitere 20 Volllichter gratis.
Die Privatabonnenten bezahlen per Kerzenstärkc und per

Jahr 1 Fr.
Die überschüssige Wasserkraft soll in Plons zum Betriebe

von neuen Etablissements verwendet oder auf Wunsch zum
Teil für Kleingewerbe im Dorfe Mels abgegeben werden.

Nachdem noch Herr Gmür, Elektriker von Schännis, die Vor-
teile hervorgehoben hatte, welche diese Konzession der Ge-

meinde bringen werde, wurde auf Antrag von Herrn Für-
sprech P. Müller einstimmig eine Resolution angenommen,
dahin gehend: Der Gemeinderat möge die Konzessionsbegehren

eingehend und unparteiisch prüfen und einer einzuberufenden

Jnteressentenversammlung baldmöglichst Bericht erstatten.

Vorsicht bei elektrischen Bahnen. In Genua begab
sich eine Abteilung Soldaten des 9. Artillerieregiments nach
dem Exerzierplatz. An ihrer Spitze ritt Lieutenant de Tullio.
Der Weg führte durch die Straße Circonvallazione a mare,
auf der vor Kurzem eine elektrische Bahn in Betrieb gesetzt

worden ist. Die Stromzuleitung erfolgt oberirdisch. Die
Drähte werden von eisernen Pfählen getragen. Als Liente-
nant de Tullio an einem dieser Pfähle anlangte, blieb sein

Pferd auf einmal wie festgenagelt stehen, stürzte dann auf
die Knie und wurde trotz allen Widerstrebens und der Hilfe
seines rasch abgesprungeneu Reiters auf das Geleise der

elektrischen Bahn niedergezogen. Schließlich stürzte das
Pferd hin und schlug mit dem Halse wider den eisernen

Pfahl, der die Lsitungsdrähte trägt. In diesem Augenblick
sprang aus dem Pfahle ein langer elektrischer Funken mit
weithin hörbarem Knistern auf das Pferd über, das auf der

Stelle tot «blieb. Seine Mähne war zum Teil verbrannt.
Die Soldaten, die sich an das Pferd herandrängten, emp-
fanden ebenfalls einen starken elektrischen Schlag und mußten
sich von Pferd und Pfahl entfernen. Man rief Beamte der

elektrischen Bahn herbei, die den Vorgang untersuchten und

folgendermaßen erklärten: In der Nacht war der Blitz in
den eisernen Pfahl gefahren und hatte den Isolator zerstört,
der den Leitungsdraht von dem Pfahle trennt. Als nun
am Morgen der Betrieb der Bahn beginnen sollte, wurde
der elektrische Strom infolge der Zerstörung des Isolators
in den eisernen Pfahl geleitet und drang von diesem durch
die Erde zu dem Geleise der elektrischen Bahn hin. Das
Pferd des Lieutenants de Tullio kam auf die Schienen der

Bahn zu stehen, und als es mit dem Hals Wider den

eisernen Pfahl schlug, schloß es den Stromkreis zwischen

Pfahl und Schienen und Schienen und Pfahl.

Telegraphieren ohne Draht. Aus neueren Miteil-
uvgen geht hervor, daß der gebende und der empfangende

Apparat auf gleiche Schwtngungszahl abgestimmt sein

müssen. Es ist dies deshalb wichtig, weil darin ein Mittel
liegt, zwei bestimmte Apparate mit Ausschluß aller andern

mit einander zu verbinden. Störungen und Indiskretionen
sind damit ausgeschlossen.

Der Diebstahl an elektrischem Strom ist in jüngster

Zeit auch in Frankreich zur Sprache gekommen. Das Zucht-
Polizeigericht zu Toulouse hatte folgenden Fall zu entschei-

den. Der Angeklagte war auf eine gewöhnliche Lampe und

auf eine Supplemcntlampe abonniert, welch letztere nur
durch Auslöschen der gewöhnlichen Lampe entzündet werden

konnte. Nun stellte der Angeklagte eigenmächtig eine Ver-

bindung her und ermöglichte dadurch, den elektrischen Strom
in die Supplementlampe zu leiten, ohne daß der Verbrauch

von der Gesellschaft kontroliert werden konnte. Auch hier

wurde, wie in einem ähnlichen Falle in Deutschland ange-

wendet, daß der Art. 374 oc>äs psuul nicht Anwendung

finden könne, weil die Elektrizität rss uuilius, ein von der

Natur verbreitetes Fludium sei, welches zwar vom Menschen

nutzbar gemacht, aber nicht als Privateigentum gedacht wer-
den könne. Während aber das deutsche Gericht auch in
diesem Sinne entschied, meinte das französische Gericht, die

Worte des ooäs psrrul hätten durchaus nichts Sakramen-

tales, sie faßten jede Aneignung der Sache eines anderen

ins Auge und wenn es selbst wahr wäre, daß die Elektri-
tät eine rss uuliius sei, so könne sie doch zum Gegenstande

des Privateigentums durch die darauf verwandte Arbeit ge-

macht werden und sei dann entziehbarer Wertgegenstand.

Verschiedenes.
Steinkohlen im Aargau. H. Vögeli in Zurzach, der

nächstens in Mumps nach Steinkohlen bohren will, erhält
dafür einen Staatsbeitrag von 6000 Fr.
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